
 
Bürgerliste Gießen 
im Stadtparlament der Universitätsstadt Gießen 

Vorlage an die Stadtverordnetenversammlung 

Vorlagennummer: STV/1172/2007 
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich 
Datum: 21.08.2007 

 
Amt: Büro der Stadtverordnetenversammlung 
Aktenzeichen/Telefon: - Al -/1032 
Verfasser/-in: Elke Koch-Michel 
 
Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 
Magistrat 27.08.2007 Zur Kenntnisnahme 
Ausschuss für Planen, Bauen, Umwelt und Verkehr 04.09.2007 Vorberatung 
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Rechtsausschuss 10.09.2007 Vorberatung 
Stadtverordnetenversammlung 20.09.2007 Entscheidung 
 
 
Betreff: 
Grundhafte Erneuerung in der Rheinfelser Straße;  
hier: 2. Bauabschnitt 
- Antrag der BLG-Stadtverordneten vom 20.08.2007 - 
 
Antrag: 
Der Magistrat der Universitätsstadt Gießen wird aufgefordert: 

1. Für den 2. Bauabschnitt der Rheinfelser Straße im Stadtteil Lützellinden vor Beginn 
der Baumaßnahme einen Druckplattenversuch (analog zu Markwald) vorzunehmen. 
Die Ergebnisse des Versuchs sind dem Ortsbeirat und der 
Stadtverordnetenversammlung vorzulegen. 

2. Die anstehenden Baumaßnahmen in der Rheinfelser Straße (L 3054) werden gemäß 
§ 13, 2. Übergangsvorschriften der Straßenbeitragssatzung der Universitätsstadt 
Gießen von der Beitragspflicht ausgenommen. 

3. Eine rechtliche Überprüfung dahingehend vorzunehmen, ob die anstehenden 
kostenpflichtigen Baumaßnahmen der Rheinfelser Straße als Landesstraße (2. und 3. 
Bauabschnitt) ebenfalls in die vorhandenen Aufzählungen des § 13, 1. 
Übergangsvorschriften, wie Licher Straße, Grünberger Straße und Frankfurter Straße, 
aufgenommen werden können und somit nicht der Beitragspflicht unterliegen. 
Das Ergebnis der rechtlichen Überprüfung ist dem Ortsbeirat und der 
Stadtverordnetenversammlung vorzulegen. 

 
Elke Koch-Michel 




